
Kreuzung Schwestergasse mit Flutmuldenweg; Änderung der Vorfahrtsregelung und 
Geschwindigkeitsbegrenzung in der Schwestergasse; 
Antrag Soziale Stadt Nikola vom 22.03.2021; 
Nachprüfungsantrag Stadträte/innen T.Keyßner, R.Keyßner, Weger-Behl, Haas, 
Borgmann, Hagl, Palme, Rümmelein, Pohl, Rabl, Bündnis 90/Die Grünen, König, 
G.Steinberger, P.Steinberger, SPD, Müller-Kroehling, ÖDP, Bräcklein, D. Linke/mut, 
Nr. 410 vom 27.06.2022 zu TOP 1 des Verkehrssenats vom 22.06.2022 
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Vormerkung: 
 
I. Im Verkehrssenat am 22.06.2022 wurde unter TOP 1 folgender Beschluss gefasst: 

 

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 

10:0 

 

Änderungsantrag zu Punkt 2 von Frau Stadträtin Anja König: 

 

An der Kreuzung Schwestergasse mit dem Flutmuldenweg wird eine vorfahrtsberechtigte 

Radwegeführung eingerichtet. 

3:7 (abgelehnt) 

 

2. An der Kreuzung  Schwestergasse mit dem Flutmuldenweg wird von einer Errichtung eines 

kombinierten FGÜ mit Fahrradüberweg abgesehen, da die Kfz-Zahlen noch deutlich zu 

hoch sind und da die Fußgängerzahlen für einen FGÜ zu gering sind. 

8:2 

 

3. Die Verkehrszahlen an der Kreuzung werden in regelmäßigen Abständen erhoben und bei 

einer signifikanten Änderung dem Verkehrssenat darüber berichtet.  

10:0 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Beschränkung der 

Geschwindigkeit auf 30 km/h anzuordnen.  

10:0 

 

Ergänzungsantrag von Herrn Stadtrat Dr. Thomas Keyßner 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, verkehrsplanerische oder verkehrsordnende Maßnahmen 

an der Flutmuldenquerung zu prüfen, die zu einer Reduzierung der Kfz-Verkehre führen. 

 

Hierzu stellten die Stadträte/innen T.Keyßner, R.Keyßner, Weger-Behl, Haas, Borgmann, Hagl, 
Palme, Rümmelein, Pohl, Rabl, Bündnis 90/Die Grünen, König, G.Steinberger, P.Steinberger, 
SPD, Müller-Kroehling, ÖDP, Bräcklein, D. Linke/mut gemäß Art. 32 Abs. 3 der GO und 
§ 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Landshut Antrag auf Nachprüfung 
durch das Plenum.  
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II. Vormerkung zum Verkehrssenat 22.06.2022 
 
Stellungnahme Tiefbauamt 
 
In der Schwestergasse zwischen der Stethaimerstraße und der Hofmark-Aich-Straße gilt Tempo 
50. Im Bereich der Flutmulde wird die nicht klassifizierte Verbindungsstraße durch den 
Flutmuldenweg gequert. 
Der Flutmuldenweg ist eine bedeutende Radwegverbindung im Landshuter Radwegenetz. 
Insbesondere werktags sind hier viele Schüler und Ausbildungspendler (bis zu 2.000 Rad/Tag) 
unterwegs. An Wochenenden und Feiertagen ist der Flutmuldenweg ebenfalls stark durch Fuß-
gänger zur Naherholung frequentiert. Die Schwestergasse, die Teil des Hauptstraßen- und 
Sammelstraßennetzes ist, kreuzt den über 3 km langen Flutmuldenweg mit Vorfahrt für den Kfz-
Verkehr (6.000 Kfz/Tag, städt. Verkehrsmodell).  
Der Antrag der Arbeitsgruppe 1/Soziale Stadt Nikola wünscht die Änderung der Vorfahrt an der 
Kreuzung zu Gunsten der Fußgänger und der Radfahrer nach dem Vorbild der „Erlanger 
Standardlösung“. Als Vorreiter hat Erlangen diese Kreuzungslösungen in den vergangenen 
Jahrzehnten an mehreren Stellen erfolgreich eingerichtet. Sowohl Fußgänger als auch Rad-
fahrer erhalten an den Örtlichkeiten eine bauliche Bevorrechtigung gegenüber dem Kfz-Verkehr 
durch eine Kombination von Fußgängerüberweg und Radfahrerfurt. Für den Radverkehr ergibt 
sich eine Bevorrechtigung durch das Schaffen einer Kreuzungssituation (Entfernen des 
Fahrbahnrands, ggf. Aufpflasterung) und der farblichen Hervorhebung der Furt. Zentrale 
Voraussetzung für eine bauliche Bevorrechtigung der Radfahrer gegenüber dem Kfz-Verkehr ist 
eine quantitative Mehrzahl des querenden Radverkehrs.  
Diese Voraussetzung ist im Falle der Kreuzung Schwestergasse mit dem Flutmuldenweg nicht 
gegeben. Die Kfz-Zahlen sind deutlich höher als der querende Radverkehr: durchschnittlich 
6.000 Kfz/Tag gegenüber maximal 2.000 Rad/Tag; Zählung Morgenspitzenstunde am 5.5.2022: 
5 querende Fußgänger und 152 querende Radfahrer gegenüber 304 Kfz). Andererseits wird die 
Bedeutung des Flutmuldenradwegs für den Fuß- und Radverkehr durch die geplanten Be-
bauungen entlang der Flutmulde (z.B. Wohnbebauung am ehemaligen Bahnbetriebsgelände) 
zukünftig weiterhin zunehmen. 
Gegen eine ausschließliche Einrichtung eines Fußgängerüberwegs sprechen ebenso die hohen 
Kfz-Zahlen und die geringen Fußgängerzahlen werktags. 
Damit der grundsätzlich begrüßenswerte Vorschlag einer sicheren Querung an dieser Stelle in 
der Flutmulde mit Vorrang der Fußgänger und Radfahrer vor den Kfz weiter berücksichtigt wird, 
sollten alle ein bis zwei Jahre die Verkehrszahlen an der Kreuzung (Fußgänger, Rad und Kfz) 
erhoben werden und bei einer Umkehrung der Verhältnisse dem Verkehrssenat darüber berich-
tet werden. 
Die Richtlinie für Straßenverkehrsanlagen (RASt) sieht im Zuge von anbaufreien Innerorts-
straßen beim Queren von bedeutenden Wegebeziehungen von Fußgängern und Radfahrern 
Geschwindigkeitsbeschränkungen vor. Diese Voraussetzungen sind im Fall der Kreuzung 
Schwestergasse in der Flutmulde mit Flutmuldenweg gegeben. 
 
 
 
Stellungnahme Straßenverkehrsamt: 
Nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung dürfen Beschränkungen des fließenden Ver-
kehrs nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Ge-
fahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt. 
Da die Straßenverbindung durch die Flutmulde einen gerade im Sommer beliebten Fuß- und 
Radweg quert und es in den letzten Jahren wiederkehrend Unfälle an der Unterführung zur 
Liebigstraße (Höhenbegrenzung !) gegeben hat, halten wir in diesem Streckenabschnitt eine 
Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h aus Gründen der Verkehrssicherheit für ange-
bracht. 
 
Stellungnahme Polizei: 
Die Polizeiinspektion Landshut spricht sich gegen eine Änderung der Vorfahrtsregel aus. Einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich der Flutmulde wird zugestimmt (siehe Anlage 1). 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 
 
2. An der Kreuzung Schwestergasse mit dem Flutmuldenweg wird von einer Errichtung eines  
    kombinierten FGÜ mit Fahrradüberweg abgesehen, da die Kfz-Zahlen noch deutlich zu hoch  
    sind. 
 
3. Die Verkehrszahlen an der Kreuzung werden in regelmäßigen Abständen erhoben und bei  
    einer signifikanten Änderung dem Verkehrssenat darüber berichtet.  
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Beschränkung der  
    Geschwindigkeit auf 30 km/h anzuordnen. 

   
 
 
 

Anlagen:  
Anlage 1 - Stellungnahme Polizei 
Anlage 2 - Antrag Soziale Stadt 
Anlage 3 - Beschluss VS 
Anlage 4 - Antrag Nr. 410  
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